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§ 3

Mitwirkung privater Kontrollstellen

(1) Die privaten Kontrollstellen wirken an der Erfül-
lung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 des ÖLG mit.

(2) Das Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd
wird ermächtigt, durch Verordnung das Verfahren der
Mitwirkung, insbesondere Gegenstand und Umfang einer
Unterrichtungs- und Berichtspflicht, näher zu regeln.

§ 4

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft; gleichzeitig tritt die Verordnung über Zustän-
digkeiten nach der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates vom 6. Februar 1992 (GV. NRW. S. 72) außer Kraft.

§ 5

Befristung

Diese Verordnung tritt 5 Jahre nach ihrer Verkündung
außer Kraft. Eine Anschlussregelung wird rechtzeitig
sichergestellt.

Düsseldorf, den 13. Januar 2004

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2004 S. 88

Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 

„Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 

GUV-V A 6/7 (bisher GUV 0.5) 
vom März 1975, 

in der Fassung vom Juni 2003
Vom 11. Dezember 2003

Die Vertreterversammlung des Rheinischen Gemeinde-
unfallversicherungsverbandes hat in ihrer Sitzung am 
11. Dezember 2003 folgende Unfallverhütungsvorschrift
beschlossen:

Unfallverhütungsvorschrift 
„Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 

und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
GUV-V A6/7 (bisher GUV 0.5) 

vom März 1975, 
in der Fassung vom Juni 2003
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Anhang: Betriebsartenverzeichnis

Geltungsbereich

§ 1

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für die Unter-
nehmen im Zuständigkeitsbereich des Unfallversiche-
rungsträgers, die zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz
über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsge-
setz – ASiG) ergebenden Pflichten Betriebsärzte sowie
Sicherheitsingenieure oder andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit nach Maßgabe des § 2 zu bestellen haben.

Bestellung

§ 2

Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte sowie Sicher-
heitsingenieure oder andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit zur Wahrnehmung der in § 3 und § 6 des Geset-
zes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsge-
setz) bezeichneten Aufgaben für die sich aus den Merk-
malen der nachstehenden Tabelle ergebenden erforderli-
chen Einsatzzeiten schriftlich zu bestellen oder zu ver-
pflichten:

Gruppe Betriebsart Erforderl. Einsatzzeit 
(Std./Jahr u. Arbeitnehmer)

der der Fach-
Betriebs- kräfte für 
ärzte Arbeits-

sicherheit

� � � �

1 Medizinische Betriebe; Tech-
nische Betriebe, in denen Arbeit-
nehmer beschäftigt sind, die 
einer besonderen arbeitsmedizi- 1,2
nischen Betreuung und Unter-
suchung in jährlichen oder 
kürzeren Abständen bedürfen

2 Technische Betriebe, in denen 
Arbeitnehmer beschäftigt sind, 
die einer besonderen arbeitsme-
dizinischen Betreuung bedürfen, 
weil eine erhöhte Gesundheits- 1,5
gefährdung durch besondere 
Arbeitserschwernisse besteht 0,6
oder 
weil auf Grund ihrer Tätigkeit 
eine besondere Unfallgefahr für 
sie oder Dritte vorliegt 
oder 
weil einer Berufskrankheit 
vorzubeugen ist

3 Technische Betriebe, die nicht 
von den Gruppen 1 und 2 erfasst 0,25
werden

4 Bürobetriebe (Verwaltungen) 0,2 0,3

89


